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Zitat von Karl-Dieter

Inwiefern ist "Unfreundlichkeit" die Verletzung einer Dienstpflicht eines Amtsträgers?

Zitat

Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein form- und fristloser Rechtsbehelf, mit dem die
Verletzung einer Dienstpflicht eines Amtsträgers gerügt werden kann. Mit ihr kann sich
sowohl gegen das dienstliche Verhalten eines Amtsträgers (dann
„Dienstaufsichtsbeschwerde“ im engeren Sinne) als auch gegen dessen
Sachbehandlung (dann „Sachaufsichtsbeschwerde“) gewendet werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstaufsichtsbeschwerde

"Unfreundlichkeit" zählt zum dienstlichen Verhalten.

Was ich immer nicht verstehe: Ein Schulleiter ist ohne ein kooperatives Kollegium
aufgeschmissen. Es kann doch nicht sein, dass ein Kollegium mehrheitlich aus Karrieristen oder
Duckmäusern besteht, die sich alles gefallen lassen... wenn ich in so einem Kollegium wäre,
würde ich alleine deshalb wahrscheinlich schon die Schule wechseln wollen, unabhängig vom
Schulleiter.

Gruß !
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